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Rechtsauskunft
i.S. EG Muri bei Bern - Motion Racine (SP) Grossenbacher (Grüne):

Steigende Mieten sind kein Naturgesetz. Einführung einer Mietzinskontrolle

I. Vorbemerkungen / Ausgangslage: Einftihrung einer kommunalen Mietzinskontrolle

Gemäss der am 18. März 2025 von Racine (SP) und Grossenbacher (Grüne) eingereichten Motion <Stei-

gende Mieten sind kein Naturgesetz. Einführung einer Mietzinskontrolle> soll der Gemeinderat Muri

bei Bern damit beauftragt werden:

1. Die Grundlagen für die Einführung einer zeitlich beschränkten Mietzinskontrolle nach Sanie-

rungen auszuarbeiten, wobei die Mietzinskontrolle nur im Fall des Wohnungsmangels in der Ge-

meinde (Leerwohnungsziffer unter 1.5%) angewandt werden soll;

2.Die dafür entsprechenden Anderungen in der Bauverordnung und/oder weiteren Reglementen

der Gemeinde vorzunehmen.

Der Gemeinderat Muri bei Bern hat nt dieser Motion Stellung zu nehmen und zuhanden des Grossen

Gemeinderates die Annahme oder Ablehnung der Motion zvbeanlragen. Dabei stellte sich unter ande-

rem die Frage, ob die Gemeinde überhaupt befugt ist, entsprechende Massnahmen zu ergreifen und

inwiefern solche Massnahmen im Rahmen des übergeordneten Rechts Gültigkeit beanspruchen können.

Die nachstehenden Ausführungen beleuchten daher primär die Grundzüge der allgemeinen Zulässigkeit

einer kommunalen Mietzinskontrolle im Lichte des Bundesrechts und kantonalen Rechts. Nebst der Be-

rücksichtigung allgemeiner Rechtsgrundsätze sowie der jüngeren Reclrtsprechung des Bundesgerichts

stützten sich die Ausfi.ihrungen auch auf das zur Verfügung gestellte Rechtsgutachten von Thomas

Merkli (AltBundesrichter) und Dr. Dina Merkli (Alt-Kantonsrichterin YD) ntr Ztlässigkeit kommuna-

ler Mietzinsbeschränkungen in den Stadtgemeinden Bern, Zächund Luzern (FN 2).

Es ist jedoch vorwegzunehmen, dass eine abschliessende Beurteilung erst vorgenofllmen werden kann,

wenn die konkreten Massnahmen resp. die konkrete Umsetzung der Mietzinskontrolle in der Gemeinde

Muri bei Bem definiert worden sind.

U. Mietzinskontrolle: Eingriffe in die Grundrechte

Die Einführung einer Mietzinskontrolle kann einen Eingriff in die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV,

Art.24 KV/BE) sowie in die von der Wirtschaftsfreiheit (Art.27 BV, Art. 23 KV/BE) abgeleitete Ver-

tragsfreiheit zur Folge haben.l Ob ein solcher Eingriff grundrechtskonform und somit gerechtfertigt ist,

hängt dabei unter anderem von der konkreten Ausgestaltung der Mietzinskontrolle ab.

Einschränkungen in die Eigentumsgarantie oder die Wirtschaftsfreiheit bedürfen im Allgemeinen einer

genügenden gesetzlichen Grundlage (Art. 36 Abs. 1 BV, Art. 28 Abs. 1 KVIBE), müssen im öffentlichen

Interesse liegen oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt (fut. 36 Abs. 2 BV,

Art.28 Abs. 2 KV/BE) und verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 28 Abs. 3 KV/BE).

Wie sich auch aus dem Rechtsgutachten MERKLI/MERKLI vom 22.02.2022 ergibt, ist bei Mietzinskon-

trollen in der Regel von einem schweren Eingriff in Grundrechte der Vermieterschaft auszugehen.2

t Vgl.BGE 146I70.2 MERKLT/MrmLI, Rechtsgutachten, zur Zulässigkeit kommunaler Mietzinsbeschränkungen in den Stadtgemeinden Bern,

Zürich und Ln2em,22.02.2022, S. 5 Ziff. 4.4, S. l0 Ziff.8.3.5.
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Die gesetzlichen Grundlagen für eine dahingehende Kontrolle sind daher in Form eines Gesetzes (im

formellen Sinn) zu erlassen und die Massnahmen müssen durch einen klaren und eindeutigen Gesetzes-

wortlaut definiert und eingegrenzt sein (vgl. Art. 36 Abs. 1 BV, Aft. 28 Abs. 1 KV/BE).3

III. Allgemeine Kompetenzregelung im Bereich Wohnen - Bund, Kantone und Gemeinden

Bund und Kantone haben das Wohnen z:vtragbaretBedingungen bzw. einen preisgünstigen Wohnraum

zu fördem (vgl. Art. 41 Abs. I lit. e und Art. 108 Bundesverfassung [BV], Bundesgesetz über die För-

derung von preisgünstigem Wohnraum [WFG], Verordnung über die Förderung von preisgünstigem

Wohnraum IWFVI).

Bei der Kompetenzverteilung nuischen Bund und Kantonen gilt als allgemeiner Grundsatz, dass die

Kantone öffentliche Aufgaben wahmehmen und Regelungen erlassen können, wenn gemäss BV keine

Bundeskompetenz vorliegt oder wenn der Bund von einer Kompetenz keinen Gebrauch gemacht resp'

seine Kompeteru an die Kantone delegiert hat (vgl. Art. 3 BV).

Die Gemeinden imKanton Bem erlassen im Rahmen des übergeordneten Rechts die für ihre Organisa-

tion und zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Vorschriften (Art. 50 Abs. 1 Gemeindegesetz des

Kantons Bem [GGIBE]). Sie regeln alle Angelegenheiten, die nicht ausschliesslich vom Bund, vom

Kanton Bern oder von anderen Organisationen erfüllt werden (Art. 61 Abs. 2 GGIBE, Art. 2 Abs. 2

Gemeindeordnung Muri bei Bern (Go^4uri). Der Umfang der Gemeindeautonomie wird durch das

kantonale und eidgenössische Recht bestimmt (Art. 50 Abs. 1 BV, Art. 109 Abs. I Kantonsverfassung

Bem [KV/BE]). Dabei gilt es den Vorrang von höhetangigem Recht zu beachten. Entsprechend geht

Bundesrecht entgegenstehendem kantonalen (bzw. kommunalen) Recht vor (Art. 49 Abs. 1 BV, Aft' 66

Abs. 3 KV/BE). Entgegenstehendes kantonales Recht wiederum geht kommunalem Recht vor.

IV. Kommunale Mietzinskontrolle: Zulässigkeit im Lichte des Bundesrechts

1. Zivilrecht: Mietverhältnis - Schutzvor missbräuchlichen Mietzinsen (im Einzelfall)

Gemäss Art. 109 BV erlässt grundsätzlich der Bund im Bereich des Mietwesens (im zivilrechtlichen

Verhältnis zwischen der Vermieter- und der Mieterschaft) die anzuwendenden Vorschriften. Der Bund

hat die zivilrechtlichen Aspekte des Mietrechts - insbesondere den Schutz der Mieterschaft vor miss-

bräuchlichen Mietzinsen - abschliessend in 1rrt.253 ff. OR geregelt. Die Kantone (und Gemeinden)

dürfen grundsätzlich keine eigenen weitergehenden oder abweichenden Vorschriften für das privatrecht-

liche Mietverhältnis zwischen der Vermieter- und der Mieterschaft erlassen (Art. I22 Abs' 1 BV e

contrario). Entsprechend ist auch eine allgemeine kommunale Mietzinskontrolle - ohne jegliche Ein-

schränkungen des Anwendungsbereichs - ausgeschlossen, zt:urnal eine solche Kontrolle direkt in die

Mietverhältnisse eingreifen würde.a

Zwrschenfazit: Der Gemeinde Muri bei Bem steht im Bereich des Zivilrechts ketne Regelungskompe-

Ienzzs.Der Bund hat das Mietrecht in Art. 253 ff. OR abschliessend geregelt. Die Gemeinde Muri bei

Bern darf daher keine allgemeine Mietzinskontrolle einführen.

2. öffentliches Recht: (allgemeine und im öffentlichen Interesse liegende) Förderung von mehr

bezahlbarem Wohnraum

Anders sieht es im öffentlich-rechtlichen Bereich aus: Die Verfolgung von öffentlichen Aufgaben, und

damit auch der Förderung von mehr bezahlbarem Wohnraum, ist nicht ausschliesslich Aufgabe des

Welche formellen Gesetze (Reglemente) oder Verordnungen bei der Einfi.ihrung einer Mietzinskonholle konkret angepasst

werden müssten und wie die Formulierungen konkret zu lauten haben, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Abklärung

und müsste eingehend geprüft werden

In diesem Sinne auch MrRKLI/MERKLI, Rechtsgutachten,22.02.2022,S. |4 Zift.7.3-4.
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Bundes, sondem auch der Kantone und Gemeinden. Entsprechend muss ihnen in diesem Bereich eben-

falls (zumindest in einem gewissen Rahmen) Regelungskompetenz zukommen, damit wirkungsvolle

Massnahmen getroffen und umgesetzt werden können.

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind kantonale (und kommunale) Regelungen zur Förde-

rung von mehr bezahlbarem Wohnraum zulässig, solange auf Bundesebene die Materie nicht abschlies-

send geregelt ist, die kantonale (oder kommunale) Regelung durch ein schutzwtirdiges öffentliches In-

teresse begründet ist und diese nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstösst oder dessen

Durchsetzung beeinträchtigt oder vereitelt.s

Dabei hat das Bundesgericht festgestellt, dass kantonale bzw. kommunale Massnahmen, die dazu die-

nen, das knappe Angebot an preisgünstigen Mietwohnungen zu erhalten bzw. zu erhöhen, eine andere

Stossrichtung verfolgen würden, als die bundesrechtlichen Bestimmungen zur Bekämpfung missbräuch-

licher Mietzinse (Art. 269 ff. OR).6 Allfällige kommunale Förderungsmassnahmen würden daher grund-

sätzlich neben bzw. zusätzlichzv denbereits vorhandenen bundesrechtlichen Bestimmungen betreffend

Mieterschutztreten.T Dabei können - so das Bundesgericht - kantonale (oder kommunale) Bestimmun-

gen, selbst dann zulässig sein, wenn sich diese indirekt auf das Verhältnis zwischen Vermieter und Mie-

ter auswirken und Vermieter von betroffenen Wohnungen mittels Verfahren künftig allenfalls gezwun-

gen werden können, die Höhe von bestimmten Mietzinsen nach unten anzupassen.s

Zwischenfazit: Solange in der Gemeinde Muri bei Bern eine Knappheit an preisgünstigen Wohnungen

besteht, lässt das Bundesrecht in seiner aktuellen Rechtsprechung grundsätzlich Raum für den Erlass

von kommunalen Bestimmungen zvr Förderung des preisgünstigen Wohnraums. Bei Wegfall dieses

öffentlichen Interesses aufgrund veränderter tatsächlicher Verhältnisse und genügend preisgünstigem

Wohrraum, dürften die kommunalen Bestimmungen indes nicht mehr angewendet werden.e

V. Kommunale Mietzinskontrolle: Zulässigkeit im Lichte des kantonalen Rechts

Die Zulässigkeit der Einflihrung einer kommunalen Mietzinskontrolle im Lichte des kantonalen Rechts

kann vorliegend nicht abschliessend überprüft werden, ntmal diese wesentlich von der konkreten Aus-

gestaltung der (kommunalen) Mietzinskontrolle abhängt. Vorliegend wird daher lediglich auf die

Grundsätze der Kompetenzverteilung im Bereich der Wohnbaufürderung eingegangen (Ziff. V.1). Da

die Motion Racine Grossenbacher (Grüne) offenbar auf eine Bewilligungspflicht für Mietzinserhöhun-

gen im Zugevonbaulichen Veränderungenabzielt, wird ausserdem kurz die Einschränkungen der Ge-

meindekomp elenz im Baurecht beleuchtet (Zitt. V .2).

1. Kompetenz der Gemeinde Muri bei Bern im Bereich Wohnen

Der Umfang der Gemeindeautonomie bzw. die Kompetetu der Gemeinde wird durch das kantonale

Recht bestimmt (fut. 109 KV/BE). Was die öffentliche Aufgabe der Förderung des preisgünstigen

Wohnraums betrifft, so hat der Kanton Bem den Einwohnergemeinden - und somit auch der Gemeinde

Muri bei Bern - die Aufgabe übertragen, geeignete Massnahmen zu treffen (Art. 40 KV/BE i.V.m.

Art. rl2 KV/BE).

s BGE 146170,5.748.5.2.1. Eine gegen eine vergleichbare Regelung des Kantons Basel-Stadt erhobene Bundesgerichts-

beschwerde wurde aufgrund ungenügender Substantiierung abgewiesen; inhaltlich wurde die Rechtsprechung gemäss BGE

146 | 70 aber nicht ausdrücklich bestätigt - vgl. BGE 1CJ2912021,8.4.2 und 4.3.
6 Namentlich würden letzterepnmär die Bekämpfung missbräuchlich hoher Mietzinse im Einzelfall bezwecken, wobei hin-

gegen kantonale resp. kommunale Massnahmen zur Förderung bezahlbaren Wohnraums auf das öffentliche Interesse an

einem genügenden Angebot von Mietwohnungen in einem bestimmten Preissegment abzielen würden.
7 BGE 146170, S. 75 E. 5.2.3; Mrml/Memu, Rechtsgutachten, 22.02.2022,5.5 Ziff.4.3.
8 BGE 146170, S. 76 f. E. 5.3.
n Vsl. BGE 146 170,5.77 E.5.4. 
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Gemäss fut. 50 Abs. 1 GGiBE erlassen die Gemeinden im Rahmen des übergeordneten Rechts die für

ihre Organisation und zur Erflillung ihrer Aufgaben notwendigen Vorschriften selber (Grundsatz der

Selbstgesetzgebung). Die Gemeinden regeln die Rechtsetzungszuständigkeit ihrer Organe im Rahmen

des übergeordneten Rechts (Art.52 Abs. 1 GG/BE). Soweit das Organisationsreglement oder das über-

geordnete Recht nichts Gegenteiliges vorsehen, sind die Stimmberechtigten oder, wo ein solches be-

steht, das Gemeindeparlament zur Rechtssetzung zuständig (Art. 52 Abs. 2 GG/BE).

In der Gemeinde Muri bei Bern sind die Rechtsetzungskompetenzen unter anderem in Art. 22, Art.35

und Art. 45 GO geregelt, wobei die konkrete Zuständigkeit von den jeweils anzupassenden resp. zu

erlassenden Rechtserlassen abhängt.

Angesichts der soeben umschriebenen Rechtslage ist die Gemeinde Muri bei Bern grundsätzlich befugt,

selbsttindig Massnahmen zur Förderung des preisgünstigen Wohnraums im Einklang mit dem überge-

ordneten Recht zu treffen. Ebenso wie der Stadt Beml0 stünde damit auch der Gemeinde Muri bei Bem

die Möglichkeit offen, diese Aufgabe näher zu definieren und in ihrer eigenen Zuständigkeit weitere

Aufgaben zu wählen und wahrzunehmen (Art.2 Abs. 1 und 2 GO Muri bei Bern; Vorbehalten bleibt

selbstverständlich stets die Wahrung des öffentlichen Wohls sowie die Respektierung des übergeordne-

ten Rechts). Das Rechtsgutachten Mnmr/MsRKLI empfietrlt dabei (auch mit Blick auf die politische

Brisanz dieser Frage) eine Verankerung in der Gemeindeordnung,ll ztmal insofern klar statuiert würde,

welche öffentlichen Interessen (wie etwa die Förderung von preisgünstigem Wohnraum) verfolgt und

als öffentliche Aufgabe wahrgenommen werden. Dadurch würde ausserdem eine klarere Abgrenzung

zu den privatrechtlichen Bundesregeln zum Mietrecht geschaffen, welche - wie erwähnt - kommunal

nicht angetastet werden dürfen.l2

Die konkrete Verankerung des öffentlichen Interesses sowie eine klare Umschreibung der Aufgabe der

Gemeinde in der Gemeindeordnung sind nach hier vertretener Auffassung auch insofem angezeigt, als

dass für die Rechtfertigung von kommunalen Massnahmen (gerade, wenn diese mit allfülligen Grund-

rechtseingriffen einhergeht) stets ein öffentliches Interesse vorliegen (resp. im Anfechtungsfall nachge-

wiesen werden) muss.l3 Zudemmüsste näher umschrieben sein, an welchem Wohnraum Erhaltungsbe-

darf besteht (lokaler Bezug der öffentlichen Aufgabe) und die entsprechenden Massnahmen hätten kon-

kret zu beschreiben, in welchen Fällen eine Mietzinskontrolle Anwendung finden soll (Verhältnismäs-

sigkeitsprinzip).14

Zwischenfazit: Die Aufgabe der Förderung von preisgünstigem Wohnraum ist (edenfalls in ihren

Grundzügen) eine übertragene Aufgabe des Kantons Bem. Die Gemeinde Muri bei Bern darf jedoch,

unter dem Vorbehalt ausschliesslicher anderweitiger Zuständigkeiten, darüber hinaus auch eigene,

selbstgewählte Aufgaben übemehmen und ist insoweit zur Selbstgesetzgebung befugt. Wie die Ge-

meinde Stadt Bem könnte sie diese (übemommenen und/oder selbstgewählten) Aufgaben in ihrer Ge-

meindeordnung verankern und näher definieren, wobei dadurch auch die Stimmberechtigten in die Wil-

lensbildung miteinbezogen würden (Art.22 Ziff. I GO/IVIuri bei Bern).

10 Namentlich hat die Stadt Bem in Art. 13 Gerneindeordnung (GO/Stadt Bern) im Zusammenhang mit der Wohnbauförde-

rung festgehalten, dass die Stadt selbständig (im Rahmen einer selbstgewählten Aufgabe) sowie in Verbindung mit Bund

und K*ton"n (im Rahmen einer überhagenen Aufgabe) Massnahmen zur Förderung des Baus und der Erhaltung preis-

günstiger Wohnungen, zur Verbilligung von Wohnungsmieten und zur Förderung selbstgenutzten Wohneigentums treffen

kann. Im Sinne einer selbstgewählten Aufgabe und zur Schaffung einer näher definierten Zielselnng hat die Stadt Bem

ausserdem ein eigenes Reglement über die Boden- und Wohnbaupolitik erlassen.
tt Vgl. in diesem Zusammenhang etwa Art. 13 der Gemeindeordnung (GO) der Stadt Bern, welcher ausdrücklich eine ent-

sprechende Aufgabe formuliert.
12 MsRKr-r/MrRrur, Rechtsgutachten, 22.02.2022,S. l 1 Ziff. 6.3.5.
13 Gemäss MprL/MSRKLI könnte ein solcher Nachweis etwa mit statistischen Angaben über den Leerwohnungsbestand in

den einzelnen Wohnungskategorien sowie die Mietzins- und Bevölkerungsentwicklung erbracht werden.
14 MsRKU/MtRrt-I, Rechtsgutachten, 22.02.2022, S. l0 Ziff. 6.3.5. 
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Welche weiteren Erlasse konkret angepasst (oder geschaffen) werden sollen, wäre im Anschluss an den

politischen Willensbildungsprozess zu prüfen, wobei die Beantwortung dieser Frage primär von den

konkret beschlossenen Massnahmen abhängig gemacht werden muss.

2. Verhältnis zum kantonalen und kommunalen Baurecht

Die Motion Racine (SP) / Grossenbacher (Grüne) zielt offenbar auf eine Bewilligungspflicht für Miet-

zinserhöhungen im Zugevonbaulichen Veränderungen ab. An dieser Stelle erscheint deshalb der Hin-

weis angebracht, dass die Rechtsetzungsbefugnis der Gemeinde Muri bei Bern im Rahmen des kanto-

nalen Baurechts - jedenfalls soweit hier interessierend - in mehrerer Hinsicht beschränkt ist.

Das kantonale Baugesetz (BauG/BE) sowie das Dekret über das Baubewilligungsverfahren (BewD/BE)

regeln insbesondere die Bewilligungspflicht von Bauvorhaben abschliessend. Den Gemeinden kommt

in diesem Zusammenhang keine Regelungskompetenz zu.r5 Indes können auch bauliche Anderungen

im Gebäudeinnern (die nicht mit einer baubewilligungspflichtigen Nutzungsänderung verbunden sind

und nicht die Brandsicherheit betreffen) mietzinssteigernde Folgen zeitigen, wobei diese Vorhaben nach

Art. 6 Abs. 1 lit. d BewD trotzdem als bewilligungsfrei gelten müssen. Namentlich in diesem Bereich

dürfe eine kommunale Mietzinskontrolle nicht dazu führen, dass (mindestens indirekt) eine Baubewil-

ligungspfl icht eingeführt wird.

Eine von der Baubewilligungspflicht unabhängige Mietzinskontrolle hat im Übrigen der Kanton Basel-

Stadt gefunden: Dort müssen (unabhängig von der Baubewilligungspflicht) Investitionen der eigens

hierfi.ir geschaffenen Wohnschutzkommission gemeldet bzw. von dieser bewilligt werden. Auch bei

dieser Massnahme handelt es sich somit um eine Bewilligungspflicht;jedoch nicht um eine Baubewil-

ligung, sondem um eine wohnpolitisch motivierte Bewilligung für Mietzinserhöhungen im Zuge von

baulichen Veränderungen (beispielsweise Renovationen und Sanierungsmassnahmen) verbunden mit

einer behördlichen Festsetzung des überwälzbaren Investitionsanteils und Kontrolle des Mietzinses

während eines beschränldenZeitrams. Dabei gilt es aber zvberücksichtigen, dass diese Massnahme in

Basel-Stadt auf kantonaler Ebene eingeführt worden ist, womit keine Konkurrenz zo übergeordnetem

(kantonalen) Recht besteht.

Darüber hinaus ist bei energetischen resp. energiepolitisch motivierten Sanierungen, die mit eidgenös-

sischen und/oder kantonalen Subventionen geftirdert werden, zu berücksichtigen, dass der Anreiz nt

solchen Massnahmen nicht durch kommunale Mietzinsbeschränkungen geschmälert wird. Das kommu-

nale Recht darf dem übergeordneten nicht entgegenwirken oder dessen Umsetzung behindern.l6

VI. Fazit

Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass die Einführung einer kommunalen Mietzinskontrolle

(edenfalls in beschränktem Umfang) als rechtskonform und mit dem übergeordneten Recht vereinbar

erachtet werden kann.

Namentlich sieht die kantonale Verfassung in Art. 40 i.V.m. ATi', II2 KVIBE (entsprechend dem Sozi-

alziel von Art. 41Abs. 1 lit. e BV) vor, dass Kanton und Gemeinden Massnahmen für die Erhaltung

preisgünstiger Wohnungen sowie für die Verbesserung ungenügender Wohnverhältnisse treffen. Die

Erfüllung dieser Aufgabe wird dabei mind. teilweise an die Gemeinden übertragen. Gemäss Art' 50

Abs. 1 Gemeindegesetz (GG) erlassen die Gemeinden im Rahmen des übergeordneten Rechts die für

ihre Organisation und zur Erflillung ihrer Aufgaben notwendigen Vorschriften selber (Grundsatz der

t5 ZtucclLuDwIG, Kommentar BauG Bern, Band I, 5. Auflage, 2020, Art. lb BauG, Rz. I
16 MpnxdMrmr-r, Rechtsgutachten, Zur Zulässigkeit kommunaler Mietzinsbeschränkungen in den Stadtgerneinden Bem,

Zürich und Luzern, 22.02.2022, S. 19 Ziff. 8.3.5. 
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Selbstgesetzgebung / Gemeindeautonomie), womit die Einwohnergemeinde Muri bei Bem grundsätz-

lich befugt ist, selbständig Massnahmennn Förderung des preisgünstigen Wohnraums im Einklang mit

dem i.ibergeordneten Recht zu treffen.

Ein Konflikt mit Bundesrecht (namentlich dem - gemäss fut. 109 BV abschliessend geregelten - Schutz

vor missbräuchlichen Mietzinses im Sinne von Art. 269 ff. OR) besteht dabei nach aktueller Bundesge-

richtsrechtsprechung insofem nicht, als dass kommunale Massnahmenzwar nicht direkt in die privaten

Verträge zwischen Mieter und Vermieter eingegriffen dürften, im öffentlichen Interesse stehende (ver-

hältnismässige) Massnahmen zur Förderung von mehr bezahlbarem Wohnraum würden - so das Bun-

desgerichts - jedoch eine andere Stossrichtung verfolgen, als der in Art. 269 ff. OR geregelte individu-

elle Mieterschutz und seien somit grundsätzlich möglich (vgl. BGE 146170,8. 5.2.3.).

Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass Mietzinskontrollen i.d.R. einen Eingriff in die Eigentums- und

Wirtschaftsfreiheit (namentlich der Vermietenden) bedeuten und dass diese damit nur dann als zulässig

zu erachten sind, wenn hierfür eine genügende gesetzliche Grundlage besteht, die getroffenen Massnah-

men im öffentlichen Interesse liegen und diese zudem verhältnismässig sind.

Dementsprechend sind die zu treffenden Massnahmen inhaltlich zrtbegrenzenund es wäre klar zu um-

schreiben, an welchem Wohnraum konkret Erhaltungsbedarf besteht (lokaler Bezug der öffentlichen

Aufgabe) und auf welche Fälle (in zeitlicher, örtlicher und sachlicher Hinsicht) eine Mietzinskontrolle

beschränkt werden soll (Verhältnismässigkeitsprinzip). Auchmüssten die Massnahmen in einem Gesetz

im formellen Sinne erlassen werden, wobei das Rechtsgutachten MERKLI/MERKLI dabei (auch mit

Blick auf die politische Brisanz dieser Frage) eine Verankerung in der Gemeindeordnung mit näheren

Ausführungsbestimmungen auf Reglementsstufe empfiehlt.

Schliesslich gilt es zu beachten, dass allfällige Massnahmen nicht im Widerspruch zu übergeordnetem

kantonalem Recht stehen dürfen, wobei insbesondere die (abschliessenden) Bestimmungen der kanto-

nalen Baugesetzgebung betreffend Bewilligungsfreiheit sowie die Massnahmen zur Förderung energie-

politisch motivierter Sanierungen durch eidgenössischen und/oder kantonalen Subventionen zu berück-

sichtigen sind.

In diesem Rahmen wäre eine von der Motion Racine (SP) / Grossenbacher (Grüne) geforderte (be-

schränkte) Mietzinskontrolle rechtlich j edoch grundsätzlich möglich'

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können und stehe für allfüllige Rückfragen jederzeit

gerne zurVerfrigung.

Freundliche Grüsse

C
Thomas Weber, Rechtsanwalt

Bem,26. Jlur;u2025
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